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erlässt das Landoericht Bamberg -3 Zvilkammer- durch den pi-asicjenien des Landgerrchis
mi den Richler am Landserllnt E-;; .", ääi-'t"r' am Landsericht * auf Grundder mundiichen Verhandiung vom ao o+.zot 0 forqendes

En d u neil

Auf die Beruiunq cler Kiägerin wird das urteii ciesAmtsgerichts Barnbergvoni,! T.lz.zaag(Az':0105 c 1849/09) abgeändert und wie forgi neu gefassi:

1 .

Die Beklagten wercen als Gesamtschuldner verur ie i l t ,  an c i ie Kläger in 1.035,gü€ nebstznsen in Höhe von 5 Prozentpunkierr riber dem jeweirigen Basiszir-rssaiz hieraus seit08.09.2009 zu zahlen.

2.

:;,ff.k'-gten 
werden weiter als Gesamtschuldner verurteitt, an die Kiägerin 155,30 € zu

t l

voqr den Kosien des Rechtsstrei is beider instanzen haben ci le Kläge;-inzl%unc sie Be-k lagten a is  Gesamtschuldner  B0% zu t raqen.

von den Kosten des Tei lverg ie ichs haben c le  Kiägei - in  60% und d ie Bekiagten a ls  Ge-samtschuldner-  40% zu t raqen.

i l i ,

Das Urtei i  isi  voriäui ig vol lstreckbar.

t \ /

Die Revis ion wi rc j  n ich i  zugelassen.



" 
-,1'

"4:)5f t''/-
- Seite 3

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß SS 525, 313 a Abs 1 SaL 1 ZpO i. V m. g 26
Nr B EGZPO abgesehen, da ein Rechismittel (Revision) gegen das Urteil unzweifelhaft nicht zu-
lässig ist und auch die Nich2ulassungsbeschwerde nach $ 544 ZPO dagegen nicht erhoben
werden kann.

In der Sache hat sie - soweit nach dem Teilvergleich vom 30.04.2010 der Rechtsstreit noch an-
hängig ist - ebenfalls Erfolg

Das Amtsgericht hat in dem angefochtenen Urteil nach den tatsächlichen Feststellungen, auf die
Bezug genommen wird, zu Unrecht einen Anspruch der Klägerin auf ählung von Schadenser-
satz (Mietwagenkosten) in Höhe von1.035,80 € nebst vorgerichtl iche Rechtsanwaltskosten in Hö-
he von 155,30 € und Znsen verneint.

1

Der Kläger in steht gem SS T Abs 1,  18Abs 1;  17Abs 1,  Abs. 2 StVGi V m. S 115Abs. 1 S 1
Nr. 1, 1 16 wG i.V.m. S 249 ff. BGB ein Anspruch auf Zahlung von 1.035,g0 € zu.

Die Voraussetzungen dteser Normen - wonach Halter, Fahrer und Haftpflichfuersicherer eines
Kraftfahrzeugs dem Geschädlgten einen bei Betrieb des Kraftfahrzeuges oder durch eine schuld-
hafte Rechtsgutsverletzung entstandenen Schaden zu ersetzen haben - l ieqen dem Grunde und
der Höhe nach vor.

a l

Gemaß Art. 1 Abs. 1, 2 EGWG sind - unabhängig von der Frage, ob es sich bei dem bestehen-
den Versicherungsvertrag um einen sog. "Altveftrag" handelt - die Vorschriften des WG in der ab
01.0'1.2008 geltenden Fassung anzuwenden, da der Versicherungsfal l  erst nach dem 31 .12.2008
a i n ^ ^ { - ^ l ^ ^  i ^ +g l t  t u c u  u t u t  I  1 5 t - .

n 1

Der Pkw der Klägerin wurde durch den Bekiagien zu 1) als Fahrer beidem Betrieb seines bei der
Beklagten zu 2) haftpfl ichtversicherten Pkws beschädigt Der Verkehrsunfall wurde dabei unstrei-
i i n  r l l c i n  r { r  r r ch  donL,y o, ,G, , ,uu,ur , . r="  Beklagten zu '1)verursacht ,  so dass d ie Beklagten den gesamten der  Kläger in
entsiandenen Schaden erse?en m üssen.

Entscheid u ngsg rü n de

Die Berufung ist statthaft (S 511 Abs. 1, 2 Nr
5 2 0  A b s ,  1 , 2 , 3 Z P O ) .

I

1 ZPO) und auch ansonsten zulässig (SS 517 , 519,

I I
i l .
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c )

Die Beklagten sind dabei gemäß S 249 BGB zum Ersatz des dem Kläger entsiandenen und
noch nicht vollständig beglichenen Sachschadens verpflichtet, einschließlich eines weiteren Be-
trages in Höhe von noch insgesamt 1.035,80 €.

Der Klägerin ist als zur ersiattender Schaden der Betrag zu ersetzen, den sie für die Anmretung
eines Ersatzf ahrzeuqes als erforderl ich aufwenden d u rfte.

Der Geschädigte kann von dem Schädiger für die Zeit, in der er wegen des schädigenden Ereig-
nisses und seiner Folgen seine Sache nicht nutzen kann, die Kosten für die Anmietung einer
gleichwertigen Sache ersetzt verlangen (BGH, Beschluss vom 09.07.1986 - GSZ 1/86 =
NJW'1987, 50; Palandt - Grüneberg, BGB - Kommentar,69. Auflage, S 249, Rn. 31 m.w.N.).

Ein entsprechender Mietvertrag kommt bei der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs zwischen dem
Geschädigten und der Autovermietungsfirma zustande, selbst wenn bei Verlragsschluss eine
ausdrückliche betragsmäßige Einigung über die Höhe des Mietzinses nicht getroffen wurde. Für
den Abschluss eines Mietvertrages ist erJorderlich, dass eine Einigung der Vertragsparteien über
den wesentlichen Vertragsinhalt vorliegt. Hierzu gehört die Einigung über den Mietgegenstand, der
im Mietvertrag individuell bestimmtwerden muss. Weiter gehört dazu, dass die Entgeltt ichkeit der
Gebrauchsüberlassung vereinbart sein muss. Ein konkreter Mietpreis muss nicht vereinbart wer-
cjen. Es genugt, wenn sich die Parteien auf eine bestimmbare Miethöhe einigen. Fehlt jeder Hin-
weis auf die Miethöhe, so gilt analog SS 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB die ortsübliche Miete als ver-
einbart (Blank / Börstinghaus, Miete, 3. Auflage, S 535, Randnr. 30 m. w. N.; BGH, Urteil vom
20.06.1997 -  VZR 39/96 = NJW 1997,2671; BGH, Urtei lvom 0210 '1991 -  NJW-RR 1992,517).
Der Mietvertrag kann dabei auch mündlich qeschlossen werden.

lm vorliegenden Fall waren sich die Klägerin und die Autovermietungsfirma jedenfalls daruber ei-
nig, dass ihr gegen Zahlung eines Mietpreise ein Pkw für die Dauer der Reparaturzeit uberlassen
wird. Beide Vertragspadeien wussten dabei, dass die Autovermietungsfirma für die Überlassung
ihres Fahrzeuges an den Kläger zur Nuizung bestimmte Preise - entsprechend ihrer Kalkulation -
verlangt, wie sie sich aus ihren jeweils zum Vertragsabschluß gültigen Preislisten ergeben. Beide
Parteien gingen daher hinsichtl ich der vedraglich geschuldeten Miethöhe davon aus, dass der
vom Autcvermieter fur solche Sachverhalte vorgesehene und stets angesetzte Tarif entspre-
chend den Preislisten des Vermieters geschuldet wird, auch wenn sich die Klägerin diese vor Ab-
schluss des Mietvertrages nicht hat bekanntgeben lassen.
Selbst wenn die Klägerin davon ausgegangen ist, dass letztendlich die Kosten des Mietwagens
von der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners wirlschaftlich zu tragen sind, fuhrl dies nichi
dazu, dass die Klagerin davon ausgegangen ist, dass sie nicht Vertragspartner der Autovermie-
tungsfirma geworden sind und.werden sollten. Es war fur die Klägerin auch erkennbar und ge-
wollt, dass sie Vertragspartner wird und sie die Leistungen aus dem Mietvertrag als eigene An-
sprüche (Überlassung des Mietwagens entsprechend des Mietvertragsvereinbarungen) erhält so-
wte die sich aus dem Mietvertrag ergebenden Verpflichtungen zu erfullen hat.
Aufgrund dieser - zwischen den Parieien unstreit igen - vertraglichen Vereinbarung ist die Klägerin
verpfl ichtet den vereinbarten Mietpreis, soweit die richtigen Voraussetzungen vorliegen. zu be-
zahlen. ln dieser Höhe lieqt daher ern Schaden vor.
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Gemäß S 249 Abs. 2 S. 1 BGB kann die Klägerin dabei den Betrag verlangen, der zur Behebung
des unfallbedingten Schadens erforderllch war.

Gem. S 249 Abs- 1 BGB - die Ersatzpfl icht des Schädigers im Bereich des g 7 Abs.'1 SIVG be-
stimmt sich nach S 249 ff BGB (vgl. Palandt - Grünebe4g, BGB - Kommentar, 69. Aufl. 2010,
Vorb v S 249 Rn. 4) - hat der Schädiger den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der
zum ErsaE verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Wenn wegen einer Beschädigung ei-
ner Sache Schadensersatzzu leisten ist, so kann der Gläubiger gem S249Abs. 2Satz 1 BGB
statt der Herstellung des ursprünglichen Zustandes, wie vor dem Eintritt der Schädigung vorlag,
den dazu er-forderlichen Geldbetrag verlangen.
Dabei ist nur der dazu objektiv erforderliche Betraq zu ersezen. Dieser umfasst die Auirryendun-
gen, die ein verständiger und wirlschaftlrch denkender lVlensch in der Lage des Geschädigten ma-
chen wurde, um den schaden zu beheben (vgl. BGH, urteil vom 14.10.200g - vl zR 30g/07 =
NJW2009,58; BGH, Urteil vom 2406.2008-Vl ZR 234t07 = NJW2008, Zgi},BGH, Urteit vom
02'07'1985 - Vl ZR 177184 = NJW 1985,2639). Bei der Beschädigung eines Kraftfahrzeuges im
Rahmen eines Verkehrsunfalles kann der Geschädigte dabei für die Dauer der Reparatur der Un-
fallschäden an seinem Fahrzeug ein vergleichbares Ersazfahrzeug anmieten. Der Geschädigte
kann jedoch auch fur diesen Fall nur den Betrag ersetzt verlangen, der objektiv erforderlich fur die
Anmietung eines Ersakwagens ist, d.h. die Au{rruendungen, die ein verständiger und wirtschaft-
lich denkender ltlensch in der Lage des Geschädigten machen wurde. Aus $ 24g Abs . 2 SaV 1
BGB ergibt sich daher, dass der Geschädigte grundsätzlich nur die Sätze des "Normaltarifes",
der im fraglichen Marktgebiet für die Vermietung eines solchen Fahrzeuges verlangt wird, ersetzt
verlangen kann. Dies ist der Tarif, der von einem Kunden zu bezahlen ist, der das Fahrzeug
selbst bezahlen muss, ohne dass davon ausgegangen wird, dass aufgrund des Unfalles die geg-
nerische Haftpflichtversicherung zur Zahlung verpflichtet ist (vgl. BGH, Urteile vom 14.1O.ZOO}
und vom 2406.2008, jeweils a.a.O.; BGH, Urleil vom 11.03.2008 - Vl ZR 264t07 = NJW 2OOg,
1519; BGH, Urleil vom 26 06 2007 - Vl zR 163/06 = NJW 2007, 2916, BGH, Urteit vom o9 10 20a7
- Vl ZR 27107 = NJW 2007, 3782; BGH, Urteil vom 12.06.2007 - Vl ZR 161/06 = NJw 2007,2758,
BGH, Urteil vom 13.06.2006 - Vl ZR 1üß5 = NJW 2006, 2621, BGH, Urteit vom 04 04 2006 - Vl
ZR 338/04 = NJW 2006, 1726; BGH, Urteil vom 1402.2006-VtZR 126tOS= NJW2006 1508: B
BGH, Urteil vom 14 02 2000 - VIZR 32ß5 = NJW 2006, 1586; BGH, Urteit vom 25.10 2005 - VtZR
9/05 = VersR 2006, 133, tsGH, Urteil vom 19.04.2005 -VIZR 37t04 = NJW2005, 1933. BGH Ur-
teil vom 15 02 2005 - VI ZR 74104 = NJW 2005, 1041 ; BGH, Urteil vom 26 10 2OO4 - Vt ZR 300/03
= NJW2005, 135; BGH, urtei tvom 12.102004-vlzR 1s1to3= NJW2005,51)

DeT "Normaltarif ist dabei nicht der Tarif, der dem Unfallgeschädigten in seiner besonderen Situa-
tion angeboten wird, sondern derjenige, der dem Selbstzahler normalerweise angeboten und der
unter marktwirtschaftl ichen Gesichtspunkten gebildet wird (BGH, Urteil vom 14.10.200g - vl zR
308/07 = NJW 2009, 58; BGH, Urteil vom 24 06.2008 - VIZR 234t07 = NJW 2OO8 2g1O BGH Ur-
teil vonr 1 1.03 2008 - VI ZR 264107 = NJW 2008, 1519, BGH, Urteil vom 09 1O.2oO7 -\A ZR 27tO7
= NJW2007,3782, BGH, Urtei l  vom'13022007 -Vl  ZR 105/06= NJW 2007,1449, BGH, Urtei l
vom 19 04 2005 - Vl ZR 37104 = NJW 2005, 1933 und vom BGH, Urteit vom 1210 ZOO4 - Vl ZR
151/03 = NJW 2005, 51) Dies gilt auch, wenn der Autovermieter nicht auf der Grundlage eines
"Unfallersatztarifes" abrechnet, sondern seinen "Normaltarif '  zugrundelegi. der weit über dem
Durchschnitt der auf dem Örtl ichen Mrarkt erhaltl ichen "Normaltarif l iegt (BGH, Urteil vom
14j02008 - VI ZR 308/07 = NJW 2009, 58: 3GH, Urteil vom 24 05 2008 - Vi ZR 234/A7 = NJW
2008, 29'10 jewei ls m. rn, .  N.) .
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altarif' kann das T sern I  t c lu t  I 287 ZPO
auch auf von Lis Tabellen wie z.B

tswrrtsc
verständiger Beratung -  ermit te l twerden (BGH, Urtei le vom 14.10.2008.24.06.200g, 1103.2009
und vom 13.02.2007 jeweils a.a.O. sowie BGH. Urteil vom 09.05.2006 - Vl ZR 117lOS = NJW

iese Grund oem

uno Venvendu können. n
wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird dass geltend gemachte Mänqel der betreffenden
Schä2grundlage sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken (BGH, Urteilvom 14.10.2008 -
V ZR 308/07 = NJW 2009. 58: BGH Urteil vom 24 06 2OOB - V ZR 234107 = NJW 2008 2g1O'

Urteil vom -vt = NJW 2008 1 uss mit  T

f' fur die vorz Fall . (BGH. Urteil vom
14 10 2008 - V ZR 308/07 = NJW 2009 58: BGH. Urteil vom 24 06 2OO8 - Vl ZR Z3+/OZ = NJW
2008. 2910: BGH. Urteil vom 11 03 2008 - v ZR 264107 = NJW 2008. 1519)

Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit (Erforderlichkeit) von Mietwagenkosten ist grundsätzlich
das Preisniveau an dem Ort maßgebend, an dem das Fahrzeug angemietet und ubernommen
wird, da dort der Bedarf fur ein Mietfahrzeug entsteht. Wenn der Geschädigte nach der Abgabe
des beschädigten Fahrzeuges in der Reparaturwerkstatt ein Ersatzfahrzeug benötigt, urn seine
Ivlobilltät wiederherzustellen, bietet es sich fur den Geschädigten an, am Ort der Reparaturwerk-
statt ein Ersatzfahrzeug anzumieten, weshalb fur die Schadensberechnung grundsätzlich von
den dofi ublichen Mietpreises auszugehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 11.03.2008 -VIZR 264107 =
N J W 2 0 0 8 , 1 5 1 9 ) .
Der Geschädigte ist dabei ebenso wie in anderen Fällen, in denen er die Schadensbeseitigung
selbst in die Hand nimmt, nach dem Wirlschaftl ichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zu-
mutbaren bei mehreren Möglichkeiten der Schadensbehebung den wirtschaftl icheren Weg zu
wählen. Da nur der erforderliche Betrag zu erseken ist, muss der Geschädigte, soweit es ihm
zumutbar ist, zum Preisvergleich zwei oder drei Angebote einholen. Zur Erfullung dieser pfl icht
genügen wenige Teiefonate. Dies stellt keine "Marktforschung" dar Diese pflicht besteht insbe-
sondere, wenn höhere Kosten zu enaraden sind und ausreichend Zeit fur die Anmietung eines Er-
satzfahrzeuges zut-Verfugung steht (vgl. BGH, Urteilvom 19.04.2005 -VIZR 37104 = NJW 2005,
1933; OLG Dresden, Urteil vom 28.10.1999 - 16 tJ 1752199 = NÄ/ 2OOO, 123). Der Geschadigte
verstÖßt aber noch nicht allein deshalb gegen seine Pflicht zur Schadensgeringhaltung. weil er
ein Kraftfahrzeug zu einem Unfallersa2tarif anmietet, der gegenuber einem "Normaltarif' teurer
ist, soweit die Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die Unfallsituation (etwa die Vorä-
nanzierung, das Risiko eines Ausfalles mit der Ersatzforderung wegen falscher Bewertung der
Arrteile api Unfallgeschehen durch den Kunden oder das Mietwagenunternehmen o.ä.) einen ge-
genuber dem "Normaltarif '  hoheren Preis bei Unternehmen dieser Art aus betriebswirtschaftl icher
Sicht rechtfertigen, weil sie auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch die besondere Un-
fallsituation veranlasst und infolgedessen zur Schadensbehebung nach g 249 Abs. 2 Satz i BGB
efforderlich sind. lnwieweit dies der Fall ist, ist gegebenenfalls nach S 287 ZPO - gegebenenfalls
nach Beratung durch einen Sachverständigen - zu schätzen, wobei u. U auch ein pauschaler
Aufschlag auf den "Normaltarif in Betracht kommt Es ist nicht eriorderlich, die Kalkulation des
konkreten Unternehmens nachzuvollziehen Die Prufung hat sich vrelmehr darauf zu beschrän-
l ' ^ ^  ^ k  ^ ^ ^ - ; 5 ^ ^ L ^  |  e i c t r  t n n c n  h c i  n l a r  \  / a r m i o f '  r n a  a n  I  I n f n l l n a o n l . r ä n l i n + a  F , ^ ;  I  l ^ + ^ . ^ ^ t \ 6 ^ h  n , ^ ^ ^ rn E i  r !  u u  s P c . l l l s u l  l t i  L U ' r r u r  r V U r  r u E r  u c r  V C I  f l l l S t U f l g  a f l  U n T a l l O e S C n a O l g i e  D e l  U n t c i  i l e t i t i l i l  t u i e s e l
Art cjen Mehrpreis rechtfertigen (BGH Uileit rrom 24062008 - V ZR 2341A7 = NJW 2008. 2yA.

des "Schwacke-Mietpreisspieqels" im Postlei2ahlengebiet des Geschädigten oder aber der Erhe-

oder T

traaen werden. dass und inwieweit der nach der jeweiligen Schätzqrundlage ermittelte "Normalta-
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BGH, Urtei l  vom'1103.2008-Vl  ZR 264107 = NJW2008, 1519, BGH, Urtei lvom 13OZ"2OO7 -\A
ZR 105/06 = NJW 2007,'1449; BGH, Urteil vom 3001 .2007 - Vl ZR 99/06 = NJW 2007,1124',
BGH, Urteil vom 23012007 - Vl ZR 18/06 = 2007,1123; BGH, Urteit vom Z3O1 2OO7 - Vl ZR
243105 = NJW 2007 , 1122, BGH, Urteil vom 13.06 2006 - Vl ZR 161/05 = NJW 2006, 2621, BGH,
Urteil vom 14 02 2006 - VI ZR 126rc5 = NJW 2006, 1508; BGH, Urteit vom 25 1 0 2005 - Vt ZR 9/05
= VersR,2006, 133 jewells m.w.N.). Dies kann auch dann vorgenommen werden, wenn der Ge-
schädigte Kalkulationsgrundlagen und weitere betriebswirtschaftliche Unterlagen seines Autover-
mieters vorlegt. Die Beschränkung der Prufung darauf, ob spezifische Leistungen bei der Vermie-
tung an Unfallgeschädigte allgemein bzw. bei Unternehmen dieser Art einen Aufschlag rechtferti-
gen dient nicht nur dem lnteresse des Geschädigten, um fur ihn bestehenden Darlegungs- und
Beweisschwierigkeiten zu begegnen. Diese Art der Prufung gewährleistet vielmehr auch, dass
die erforderlichen Mietwagenkosten nach einem Unfall anhand objektiver Kriterien ermittelt wer-
den, ohne dass es für die Erforderlichkeit im Sinne des $ 249 Abs. 2 BGB auf die konkrete Situati-
on und Kalkulation des einzelnen Vermieters ankommt (BGH, Urteil vom 24.06.2008 - Vl ZR
234107 = NJW 2008. 2910)

Ergibt diese vorrangige Prüfung, dass der "Unfallersatztarif '  auch mit Rücksicht auf die Unfallsi-
tuation nicht in dem geltend gemachten Unfall zur Herstellung "erforderlich" im Sinne des $ 249
Abs. 2 Satz 1 BGB war, kann der Geschädigte im Hinblick auf die gebotene subjektbezogene
Schadensbetrachtung den übersteigenden Betrag nur ersetzt verlangen, wenn ihm ein gunstige-
rer "Normaltarif '  nicht ohne weiteres zugänglich war. Die Erforderlichkeit, den "Normaltanf'über-
steigenden Unfallersatztarif bedarf im Hinblick auf die gebotene subjektbezogene Schadensbe-
trachtung dann keiner Klärung, wenn deren Voraussetzungen vorliegen (BGH, Urteil vom
1 3 . 0 2 . 2 0 0 7  - V l  Z R 1 0 5 / 0 6 = N J W 2 0 0 7 , 1 4 4 9 , B G H , U r t e i l  v o m 3 0 0 1  2 0 0 7 - V I Z R 9 9 / 0 0 = N J W
2007 , 1124', BGH, Urteil vom 23 01 .2007 - Vl ZR 18/06 = 2007 ,1 123; BGH, Urteit vom 23 01 2OO7
- Vl ZR 243105 = NJW 2007, 1122: BGH, Urteil vom O4.O7 2006 - Vl ZR 237n5 = NJW 2006 2693
BGH, Urteil vom 13.06.2006 - Vl ZR 161/05 = NJW 2006, 2621, BGH, Urteit vom 19.04.2005 - Vl
ZR 37104 = NJW 2005, 1933). Hierfür hat der Schädiger darzulegen und erforderlichenfalls zu be-
weisen, dass dem Geschädigten unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenninis- und Ein-
flussmÖglichkeiten sowie der gerade fur ihm bestehenden Schwierigkeiten und der zumutbaren
Anstrengungen auf den in seiner Lage zeitlich und örtlich relevanten Alarkt - zumindest auf Nach-
frage - ein wesentlich gunstigerer Tarif "ohne weiteres" zuganglich war (vgl. zuletzt BGH, Urteil
vom 02.02.2010 - Vl ZR 139/08 = zit iert nach juris).
Zu einer solchen Nachfrage nach einem günstigeren Tarif ist ein vernunftig und wirtschaftl ich den-
kender Geschädigter schon unter dem Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebotes gehalten, wenn er
Bedenken gegen die Angemessenheit des ihm angebotenen Unfallersatztarifes haben muss, die
sich insbesonders aus dessen Höhe sowie aus der kontroversen Diskussion und in der neueren
Rechtsprechung zu diesen Tarifen ergeben können. Auch liegt eine Nachfrage im eigenen lnter-
esse des Geschädigten, weil er andernfalls Gefahr läuft, dass ihm ein nach den oben dargelegten
Grundsätzen uberhöhter Unfallersa?tarif nicht in vollem Umfang erstattet wird. Dabei kann es je
nach Lage des Einzelfalles auch erforderlich sein, sich andenveitig nach gunsiigeren Tarifen zu
erkundigen. Allein das allgemeine Vedrauen darauf, äer ihm vom Autovermieter angebotene Tarif
sei "auf seine speziellen Bedurfnisse zugeschnitten" rechtferl igen es nicht, zu Lasten des Schä-
digers und dessen Haftpflichfuersicherung ungerechtfertigt uberhöhte und nicht durch unfallbe-
dingte l\lehrleistung des Vermieters gedecKe Unfallersatztarife zu akzeptieren. Dass die Vermie-
terf i r rna nonohoncnfal ls nur einen Tari f  anbietet und dem Geschädiqten eine Preisi iste vor l ieqt.I  r u t  v i l  t u r  |  |  q t  i l  g t  t w t v L g L  u t  t u  u g t  t l  

_

aus der sich der in Anspruch genommene Tarif  ergibt, genugt nicht. Wenn der Umstand vorl iegi,
dass der angebotene Tarif  erheblich uber den in der sogenannien "Schwacke-Liste' angefuhrlen
Tarifen l iegt und auriäl l ig hoch ist. kann es unter den r<onkreten Umsränden des Einzelfal les nahe-
l iegen. sich nach anderen Tarifen zu erkundinen Dies oi l i  iecienfal is dann, vüenn zwrschen dem
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Unfall und der Anmietung des Ersatzfahrzeuges ein größerer Zeitraum liegt und keine Anhalts-
punkte für eine besondere Eilbedurftigkeit der Anmietung vorliegen, die gegen eine Erkundigungs-
pflicht bezÜglich gunstigerer Tarife bzw. Anbieter sprechen können (vgl. BGH, Urteil vom
14.10.2008 - Vl ZR 210107 = NJW-RR 2009, 318; BGH Urteil vom 11 03 2008 - Vt ZR 2O4tO7 =
NJW 2008, 1519 jeweils mitweiteren Nachweisen).

Dem Geschädigten obliegt die Erkundigungspflicht auch dann, wenn er in der Anmietunf eines
Ersa2fahrzeuges unedahren ist. Ein vernünftig und wirtschaftlich denkender Geschädigter muss
unter dem Aspekt des Wir'tschaftlichkeitsgebotes nach der Höhe des angebotenen Tarifes fragen,
um dessen Anmessenheit beurteilen zu können und sich, wenn diese zweifelhaft erscheinen
mLrss, nach gunstigeren Tarifen (BGH, Urteil vom 11.03.2008 - VI ZR 264107 = NJW 2008, 1519
m. w. N ) Eine Einblicknahme in Preislisten anderer Mietwagenunternehmen, die dem Geschä-
digten von dem zunächst angesprochenen Vermieter vorgelegt werden, reicht dabei nicht aus,
denn daraus ergibt sich noch kein konkretes Angebot eines Konkurrenten. Darüber hinaus liegt es
nach der Lebenserfahrung auf der Hand, dass bei einem Autovermieter, bei dem aufgrund der
HÖhe seiner Preise Zweifel an der Angemessenheit bestehen, wenig Neigung bestehen wird,
einen potentiellen Kunden auf gunstigere Konkurrenzangebote hinzuweisen, wozu er im übrigen
auch nicht verpfl ichtet ist ( vgl BGH, Urteil vom 14.10.2008 - VIZR 21OtO7 = NJW-RR 2009 31g).
Auch wenn dem Geschädigten Auszuge aus der "schwacke - Mietpreisliste" vorgelegt werden
und sich der vom zunächst angesprochenen Vermieter angebotene Preis am oberen Ende der
angegebenen Preisspanne für die "Normaltarife" befindet, lässt dies eine pflicht des Geschädig-
ten etn oder zwei Konkurrenzangebote einzuholen nicht entfallen, da die aus der Liste erkennbare
grosse Preisspanne erst recht Veranlassung gibt, nach einem gunstigeren Tarlf zu fragen und
ggf bei anderen Autovermietern ein oder zwei Konkurrenzangebote einzuholen (BGH, Urteil vom
14.142008 - VIZR 210107 = NJW-RR 2009, 31S).

Es kommt fur die Ersatzpfl icht des Schädigers im Allgemeinen nicht darauf an, ob der Mietpreis
fur das Ersatzfahrzeug zwischen Mieter und Vermieter wirksam vereinbart worden ist. Der Schä-
diger und sein Haftpfl ichtversicherer können sich in einem solchen Fall, wenn der erhöhte Tarif
wegen unfallspezifischer Umstände konkret gerechtfertigt ist, nicht im Hinblick auf möglicherwei-
se bestehende veftragliche Ansprüche des Geschädigten gegen den Vermieter von der Schaden-
sersatzverpflichtung befreien. ln ihrem Verhältnis zum Geschädigten spielen solche Ansprüche
angesichts der Regelung des S 249 Abs. 2 Satz 1 BGB keine Rolle (vql. BGH Urteil vom
09 10 2007 -  VIZR 27t07 = NJW 2OA7,3782 m w N.) .

Allein aus dem Umstand, dass dem Geschädigten bei derAnmietung eines ErsaVfahrzeuges un-
ter Ofienlegung der Unfallsituation von einem Mietwagenunternehmen im maßgeblichen örlichen
Bereich des Geschädigten ausschließlich der Unfallersatztarif angeboten wäre, kann nicht der
Schluss gezogen werden, dem Kläger wäre bei entsprechender Nachfrage kein wesentiich güns-
tigerer Tarif zugänglich gewesen (vgl. BGH, Urteil vom 13.02.2007 -Vl ZR 105/06 = NJW ZOO7.
1 4 4 9 m w N )

Wird für ein bei einem Verkehrsunfall beschädigtes Kraftfahrzeug ein Ersatzfahrzeug angemietet
und dabei Vollkaskoschutz bzw. Haftungsfreisteliung oder Haftungsbeschränkung vereinbart,
sind die hienür erforderlichen lt4ehrauf,ruendungen rn der Regel als adäquate Schadensfolge anzu-
sehen und zu erstatten, auch wenn fur das Fahrzeug des Geschädigten eine Vollkaskoversiche-
rung nicht bestanden hat. Der durch einen fremdverschuldeten Unfall geschadigte Kfz-Eigentü-
mer kann bei Inanspruchnahme eines Mietwagens cjie Aufwendungen fur eine der Vollkaskoversi-
chei-ung ohne Selbstbeteil igung entsprechende Hartungsfreistellung grunCsatzlich insoweit er-
setzt verlangen, als er vrrährend cjer trl iezeii einenr erhöirten wirtschaftl ichen Risikc ausqesetzt
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war. Dies kann der Fall sein, wenn der sich durch die Anmietung des Fahrzeuges in die Gefahr
begibt, z.B. Schadensersatz wegen der Beschädigung des Mietwagens zahlen zu mussen. Ob
im Einzelfall Abzüge unter dem Gesichtspunkt des Vorleilsausgleiches in Betracht kommen, ist
gem.S 287 ZPO zu beurteilen (BGH, Urleil vom 2501.2005 - VI ZR g/05 = NJW 2006,360
m w . N )

Enstpricht hingegen der gewählte Tarif dem gegebenenfalls durch Schätzung ermittelten Normal-
tarif, obliegt es dem Schädiger dazulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass dem Geschä-
digten ein gunstigerer Tarif nac hden konkreten Umständen des Einzelfalls "ohne weiteres" mög-
lich gewesen wäre und er folglich durch Inanspruchnahme des "Normaltarifs" gegen seine Pflicht
zur Schadensminderungspflicht verstoßen hat (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 02.02.2010 , Vl ZR
139i08 = zit iert nach iuris).

e)

Unter Heranziehung dieser Grundsätze - denen die Kammer in ständiger Rechtsprechung folgt -
kann die Klägerin von den Beklagten hier den auf Grundlage des gewichteten Mittels ( = "Modus" )
des "Schwacke-Mietpreisspiegels" im Postleiizahlengebiet des Mietwagenanbieters (der sich im
konkreten Fall als günstiger gegenuber dem Tarif im Postleitzahlengebiet des Reparaturbetriebes
darstellt) ublichen "Normaltarif' verlanqen.

( 1 )

Die Kammer ist in vollem Umfang zur Uberprüfung der durch das Amtsgericht vorgenommenen
Schätzung befugt.

Die Auswahl der geeigneten Schätzgrundlage ist Aufgabe des Tatrichters (so auch BGH, Urteil
vom 14.102008 - Vl ZR 308/07 = NJW 2009, 5B), wobei das Berufungsgerichtals eingeschränk-
tes Tatsachengericht die Ermessensanwendung des Amtsgerichts bei der Ausübung der Schät-
zung und der Heranziehung der Schätzgrundlagen in vollem Umfang daraufhin überprüfen kann,
ob ste letztl ich uberzeugend ist (anerkannt z.B. im Rahmen der Bemessung von Schmerzens-
geldhÖhen oder der Haftungsquote bei Verkehrsunfällen, vgl. Zöller - Heßter,ZpO - Kommentar,
28. Aufl. 2010, S 529 Rn. 2 mit weiteren Nachweisen und offenbar - ohne weitere Darlegungen -
vorausgese2t durch OLG Köln, Urteil vom 21.08.2009 - 6 U 6/09 = NJW - RR 2009. 1678 und LG
saarbrücken, urleil vom 26.03.2010 - 13 s 243109 = zit ierl nach iuris).

(2\

Nach Überprufung erweist sich die vom Amtsgericht durchgefuhrle Schadensschätzung als im
Ergebnrs nicht überzeugend.
Die Kammer zieht zur Bestimmung des Normaltarifs in ständiger Rechtsprechung das gewichte-
te Mittel (= "Modus") des "Schwacke - Mietpreisspiegels" heran und hat sich bereits mehrfach ge-
gen die Anwendung der Erhebung des Fraunhofer Instituis ausgesprochen. Daran ist unter Be-
rucks ichtigung der folgenden überlegungen auch weiterhin festzuhalten:

Grundsätziich eignen sich sowohl die sog. "Schwacke - Liste" - die bereits vom BGH als ausrei-
chende Schätzgrundlage anerkannt wurde (vgl. u.a BGH, Urteil vom 14.10.2003 - VIZR 3OB/07 =
NJW 2009, 58) - als auch die Erhebung des Fraunhofer - instituts zur Schadensschätzung im Be-
reich cjer Miehvagenkosten, da es sich bei berden Listen um umfangrerche durchdachte und
nac hrroi lz ieh ba re li4a rkterhebunqen hancieli.
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Beide Schätzgrundlagen haben jedoch auch - in Literatur und Rechtsprechung bereits umfang-
reich thematisierte - Stärken und Schwächen.

Gegen die Anwendung der "schwacke - Liste" sprechen dabei stichpunktartig insbesondere, die
fehlende Anonymität der Erhebung gber schriftliche Anfragen und der sich daraus begrundende
Verdacht der Preismanipulation durch die Mietwagenfirmen, die fehlende Berücksichtigung der
Buchung uber das Internet und dadurch zu erzielender Preisvorteile, und die in Teilbereichen er-
sichtliche überproportionale Preissteigerung im Verhältnis der Listen aus den verschiedenen Jah-
ren - während als posiiiv gerade die große räumfiche Aufgliederung auf Gebiete mit den ersten
drei Stellen der Postleitzahlen anzusehen ist.

Gegen die Anwendung der Erhebung des Fraunhofer - Instituts sprechen hingegen, ihre geringere
örtliche Aufgliederung im Vergleich zur "schwacke - Liste" auf lediglich die ersten beiden Stellen
der Postleitzahlengebiete, ihre Beschränkung auf lediglich wenige größere Mietwagenanbieter, ih-
ren unfalluntypischen Anmie2eitpunkt mit einer Woche Vorlauf und schließlich die Anbindung an
die Versicherungsbranche (die der Ermittlung zugrunde gelegte l\rlethodik wurde im Auftrag des
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. entwickelt), die selbstredend an
möglichst niedrigen Mietwagenpreisen interessiert ist - während positiv hervorzuheben ist, dass
auch lnternetangebote berücksichtigt sind und die Untersuchungen anonym erfolgt sind (vgl. zu-
sammenfassen u.a. LG Saarbrücken, Urteil vom 26.03.2010 - 13 S 243109 = zit iert nach iuris).

Unter Berücksichtigung dieser auf beiden Seiten zweifellos bestehenden Vor- und Nachteile wird
deshalb teilweise sogar die Bildung des arithmetischen Mittels der beiden Untersuchungen als
sinnvoll angesehen (vgl. oLG saarbrücken, urteil vom 22.12.2009 - 4 u zg{rcg\.

Die Kammer hat sich bei der bisherigen Anwendung der "Schwacke - Liste" - unter Abwägung
der oben dargestellten Vor- und Nachteile der jeweil igen Schä2grundlagen - im Wesentlichen da-
von leiten lassen, dass es sich bei dem hier relevanten örtl ichen Bereich des Landgerichtsbezirks
Bamberg (Postleitzahlengebiete: 96... und 91...) im Wesentlichen um eineweitläufige und ländlich
geprägte Gegend handelt, die so unterschiedliche Postlei2ahlenregionen wie Bamberg, Bay-
reuth, Kitzingen, Haßberge, Lichtenfels, Coburg, Kronach, Sonneberg und Erlangen umfasst. lm
Vergleich zum großstädtischen Milieu kommt dabei der Vorteil der "schwacke - Liste" die dreistel-
i ige Postleitzahlengebiete angibt voll zur Geitung, da durch die ländliche Pragung gleichzeitig
auch eine Vielzahl "kleinerer" Mietwagenanbieter bedingt wird, die von der Erhebung des Fraunho-
fer - Instituts gerade nicht umfasst wird. Schließlich ist die Kammer aufgrund jahrelanger Spruch-
richtertätigkeit im Bereich der Mietwagenproblematik auch davon uberzeugt, dass durch die länd-
liche Prägung des Gebietes und deren Bewohner die Nutzunq des Internets zur Mietwaqensuche
im Gerichtsbezirk untergeordnet ist.
Hierbei ist sich die Kammer durchaus bewusst, dass letztl ich keine "rdeale" Schätzgrundlage
existied, halt die "Schwacke - Liste" aber im Ergebnis regelmäßig - vorbehaltl ich konkreter, im
Finzelfall bestehender begrundeter Einwendungen die sich nicht auf lediglich allgemeine Erwä-

a + , - , + - ^ ^  t ; , -  v a r z t  r n c u r i i r r { i ng u l  r g c ; t  I  > t . U L Z C I  |  -  t U l  v u r  4 u U J v v u t \ l l g ,

Soiche konkreten Einwände sind im vorl iegenden Fall  von den Beklagten nicht vorgebracht wor-
den.

f)

Unter Heran:iehung dieser Rechtsgrundsa2e kann die Klagerin von den Beklaoten nur- den üblr-
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chen "Normaltarif' der von sogenannten Selbs2ahlern verlangt wird, fur die Anmietung des Er-
satztahrzeuges verlangen. Aus ihrem Vortrag ergibt sich kein Anhaltspunkt, der einen Zuschlag
für eine unfallbedingte lVlehrleistung des Autoverm ieters rechtfertigt
Der Unfall erelgnete sich an einem Freitag in Bamberg, so dass die Klägerin grundsäLlich die
l\4Öglichkeit hatte bei anderen Autovermietern Vergleichsangebote einzuholen. Dass die Klägerin
unfallbedingt nicht in der Lage war, sich ein Mietfahrzeug auch von anderen Anbietern nach einem
zuvor erfolgteri Vergleich der jeweils verlangten Preise verschiedener Anbieter fur Selbstzahler zu
beschaffen, ist aufgrund des vorgetragenen Geschehensablaufes nicht ersichlich. Aufgrund des
zugrunde zu legenden Sachverhaltes l iegen daher keine weiteren, unfallbedingten Umstände vor,
die eine Abweichung des bei Anmietung des Ersatzfahrzeuges vereinbarten Miettarifes von einem
Normaltarif rechtfertigen würden. Die Klägerin kann daher von den Beklagten nur den sogenann-
ten "Norrnaltarif' nach der Schwacke - Liste ersetzt verlangen, der fur den Raum des Mietwa-
genanbieters in Bamberg (PLZ. 960..) - der günstigere Werte vorsieht als der Raum der Repara-
tunrlerkstatt (PLZ. 961 ..) - gilt.

FÜr die SchäZung der Höhe der angemessenen Mietsä2e fur einen "Normaltarif '  gem. S 287
ZPO wird die vorliegende "schwacke-Liste" bezüglich der Mietsätze fur das Jahr 2O0g herange-
zogen.
Dementsprechend ergibt sich als erforderlicher Betrag fur die Anmietung des Ersa2fahrzeuges i.
S d S 249 Abs 2 S. 1 i. V. m. S 287 ZPO unter Heranziehung der "schwacke-Liste" für das Jahr
2009 für einen Zeitraum von 18 Werktagen (Fahrzeugannahme am 13.07.2009 und Fahrzeugab-
holung am 31 -07.20A9 = Gesamtnutzungszeit von dreiWochen) folgende Berechnung, wobeidie
Beträge jeweils die lr/ehrweristeuer bereits enthalten:

Als erforderlicher Mietpreis im "Normaltarif ' fur SelbsEahler sind drei Wochenpauschalen in Höhe
von je 405,07 € (Mietwagenktasse 1).
Dies ergibt einen erforderlichen Betrag für die Anmietung
Höhe von 10% für Eigenersparnis ist nicht vorzunehmen,
Klasse tiefer einzustufen war als der Unfallwaqen.
Weiter kommen nach die Kosten fur vertraglich vereinbarlen drei Wochenpauschalen fur die Haf-
tungsbeschränkung / Vollkaskoversicherung von 1e 126, -- € gemäß der Nebenkosteniabelle der
"Schwacke - Liste" hinzu, mithin 378, -- € und schließlich noch die Pauschale für Zustel len und
Abholen des Fahrzeugs in Höhe von 23, -- €.

Insgesamt ergibt dies einen Betrag in Höhe von 1.616,21 € den die Beklagten zu ersetzen haben.
Da hierauf bereits 535, -- € gezahlt r,vorden sind, verbleibt ein offener Betrag 1.Aü,21€ - der un_
ter dem Klagebetrag l iegt, so dieser (1 .035,80 €) vol l  zu erstatten rst.

Die Kammer isi hierbei auch der Ansicht, dass - trotz des Betriebsurlaubs der Reparatururerk-
statt - die vol le Reparaturzeit von 18 Tagen anzusetzen ist, da sich die Ersatzpfhcht grundsätz-
i ich auch auf \ lehrkosten erstreckt, die ohne Schuld des Geschädigten durch unsachgemäße
Maßnahmen oder Verzogerungen durch die Reparaturwerkstatt entstanden sind (vql BGH. Urtei l
vom 29 101974 -  V lZR 42t73 = NJW 1975,  160) .
Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin ihre Pfl icht zur Geringhaltung des Schadens (g 254 BGB)
verletzt hat - insbesondere dass sie von dem Betriebsurlaub der Reparaturuirerkstatt wusste - lie-
gen nicht vor und auch eine anlasslose Fragepfl icht der Klägerin kann angesichts der Tatsache,
dass ein durchschnitt l icher Verbraucher regelmäßig davon ausgehen wird, cjass die Reparatur-
werkstatt um die nohrvendige 366nsll igkeit der Reparatur weiß und ungefragt auf bekannte Verzö-
gerungen h inweisen wi rd n icht  anqenommen werden.

in Höhe von 1.215,21 €, ein Abzug in
da der gemietete Pkw unstreii ig eine
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